
Ortschaftsrat 
Dürrröhrsdorf-Dittersbach 
 
 
 

Sitzungsbeschluß 01/2022 
 
 

Während der 29. Sitzung des 5. Ortschaftsrates Dürrröhrsdorf-Dittersbach 

vom 17.02.2022 wurde zum TOP 8 Beratung und Beschlußfassung zum 

Gemeinderatsbeschluß Nr. 39/2021 vom 14.12.2021 zu den Anträgen der 

Aufnahme in das Straßenbestandsverzeichnis über folgenden Beschluß 

abgestimmt: 

 

1. Der Ortschaftsrat stellt fest, daß der Gemeinderatsbeschluß Nr. 39/2021 
vom 14.12.2021 zu den Anträgen zur Aufnahme in das 
Straßenbestandsverzeichnis wegen Nichtanhörung der Ortschaftsräte 
rechtswidrig ist und beantragt seine Aufhebung. 

2. Der Ortschaftsrat beantragt, diesen Sitzungsbeschluß 01/2022 vom 
17.02.2022 des Ortschaftsrats Dürrröhrsdorf-Dittersbach auf die 
Tagesordnung der nächsten Gemeinderatssitzung zu setzen. 

3. Der Ortschaftsrat beschließt für den Fall, daß der Antrag nicht bis 
spätestens zur übernächsten Gemeinderatssitzung auf die 
Tagesordnung gesetzt wurde oder dem Antrag auf Aufhebung des 
Gemeinderatsbeschlusses Nr. 39/2021 vom 14.12.2021 nicht entsprochen 
wird, eine Klärung durch die Rechtsaufsicht beim Landratsamt 
anzustreben. 

 

Begründung: 

Der Ortschaftsrat ist gemäß § 67 Abs. 6 SächsGemO zu allen wichtigen 

Angelegenheiten der Gemeinde, die die Ortschaft betreffen oder von unmittelbarer 

Bedeutung für die Ortschaft sind, zu hören. Für die Anhörung sind die für die 

Angelegenheit maßgeblichen Unterlagen / Informationen zu übermitteln. Dabei ist 

dem Ortschaftsrat Gelegenheit zur Stellungnahme zu gegeben. Es ist nicht 

ausreichend, daß der Ortsvorsteher auf anderem Wege Kenntnis von der Sache 

erlangt. Zudem wurde sowohl per E-Mail an den damaligen Hauptamtsleiter als auch 

in der der Gemeinderatssitzung vorangegangenen Hauptausschußsitzung eine 

ordnungsgemäße Anhörung durch den Ortsvorsteher beantragt. Eine Anhörung fand 

nicht statt, dem Ortschaftsrat wurde keine Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben. 

Der Gemeinderatsbeschluß über diese Angelegenheit ist rechtswidrig. Rechtswidrige 

Beschlüsse dürfen nicht umgesetzt werden. 

 

Abstimmergebnis: 

Zahl der Mitglieder im Ortschaftsrat (lt. Hauptsatzung der Gemeinde Dürrröhrsdorf-

Dittersbach vom 28.05.2019): 7 

Anwesende Ortschaftsräte inkl. Ortsvorsteher: 5 

Anzahl der abgegebenen Stimmen: 5 



Anzahl der aufgrund § 20 SächsGemO ausgeschlossenen Mitglieder: 0 

Ja-Stimmen: 5 

Nein-Stimmen: 0 

Stimmenthaltungen: 0 

Der Beschluß wurde einstimmig gefaßt. 

 

 
 

………………………………………………………… 

Armin Stettinius 
(Ortsvorsteher) 


